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Am l\ . Dezember 1977 haben Volk und Stände über den Bundes - 

beschluss betreffend Einführung eines zivilen Ersatzdienstes 

abzustimmen. Der neue Absatz 5 zur Ergänzung von Artikel 18 BV 

hat folgenden Wortlaut:

Wer die m ilitärische Erfüllung der Wehrpflicht 
aus re lig iösen  oder ethischen Gründen mit 
seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, le is tet 
einen gleichwertigen zivilen Ersatzdienst. Das 
Gesetz regelt die Einzelheiten.

1. Vorgeschichte

Veranlassung zu d ieser Verfassungsänderung gab 

die am 12. Januar 1972 mit 62 '343  gültigen Unter

schriften  eingereichte "Initiative für die Schaffung 

eines Z iv ild ienstes", die von einem aus München

steiner Gymnasiallehrern gebildeten Komitee (des

halb "M ünchensteiner-Initiative") als allgemeine An 

regung (A rt. 121 Abs. 4-/5 BV) lanciert wurde. S ie  

hat folgenden Wortlaut:

Gestützt auf Artikel 121 der Bundesverfassung laden die Unterzeichneten Stimm
bürger die Bundesbehörden auf dem Weg einer allgemeinen Anregung ein, den Arti
kel 18 der Bundesverfassung in dem Sinne neu zu fassen :
a. dass er die Militärpflicht als Regel festhält,
b. dass er für die Schweizer, welche die Erfüllung der Militärpflicht mit ihrem 

Glauben oder mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, anstelle der 
Militärpflicht eine Zivildienstpflicht als Alternative vorsieht,

c. dass er die Schaffung einer eidgenössischen Zivildienstorganisation fordert.
Diese Organisation soll
-  die Dienstpflichtigen nicht in die Armee eingliedern,
-  die Dienstpflichtigen im Rahmen der allgemeinen Bundeszwecke (Art. 2 
der Bundesverfassung) sinnvoll einsetzen und nach Möglichkeit Rücksicht 
auf ihre Fähigkeiten nehmen,
-  den Dienstpflichtigen die Dienstleistung, verglichen mit der militärischen, 
nicht erleichtern.

In seinem B ericht an die Bundesversammlung vom 

10. Januar 1973 (nachfolgend: BR I) beantragte der 

Bundesrat, der Initiative zuzustimmen und den Bundes- 
ra t  zu beauftragen, der Bundesversammlung Bericht 

und Antrag für eine Ergänzung von A rt. 18 BV 
zu unterbreiten.

Wortlaut der 
" Münchens teiner- 
Initiative"

Wortlaut 
von A bs. 5 
Art. 18 BV
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Diese Zustimmung erfolgte durch Bundesbeschluss vom 

18. September 1973.

Mit seiner Botschaft iil'er die "Einführung eines zivilen 

E rsa tzd ien stes” vom 21. Juni 1976 (nachfolgend: BR 11) 

beantragt der Bundesrat der Bundesversammlung,

Art. 18 BV durch eingangs im Wortlaut z itierten  Abs. 5 
zu ergänzen.

Diesem Antrag stimmte der Nationalrat in der S ch lu ssab 
stimmung vom 5. Mai 1977 mit 78 gegen 51 Stimmen zu.

Die entsprechende Beschlussfassung im Ständerat erfolgte 

am 16. Dezember 1976 mit 20 gegen 2 Stimmen.

2. Einwände gegen die vorliegende Vorlage

Gegen die vom Parlament verabschiedete Formulierung 

des vom Bundesrat beantragten Abs. 5 zur Ergänzung von 

Art. 18 BV ( = Abstimmungsvorlage vom 4-. 12. 77) müssen 
schwerwiegende Einwände erhoben werden. Im wesentlichen 
lassen sie  sich folgendermassen zusammenfassen:

2 .1 .  Rechtlicher Natur

Alle früheren V orstösse  zur Einführung eines Z iv il

dienstes (1917 Synodalkommission der Waadtländi

schen F re ik irc h e ;  1917 Motion von NR Greulich;
I 92O Interpellation von NR Eugster und NR Züst;

I 923 "Zivildienstpetition" Amberg/ Cérésole/ von 

G reyerz/Ragaz; 194-6 Motion NR Oltram are; 194-9 

Kleine Anfrage NR Eggenberger; 1955 Motion NR B o re i;  

1964 Postulat NR S a u s e r ;  1964 parlamentarische 

Initiative NR B o re i ;  1967 Postulat NR Arnold) lehn
te der Bundesrat in e r s te r  Linie aus rechtlichen 
Gründen konsequent ab. (BR I/Seite 9 ):  "Nach W ort
laut und Sinn dieser Verfassungsbestimmung (d .h .

A rt. 18 BV) ist ein E rsa tz  der M ilitärdienstleistung

S c h l u s s a b s t i m -  
mung NR / S R

F r ü h e r e  V o r 
s t ö s s e



durch eine nichtm ilitärische, also zivile Dienstleistung 

nicht z u lä ss ig ."

Und sc h liess lich  kam auch das vom Bundesrat im Zu

sammenhang mit der parlamentarischen Initiative von 

NR Borei vom Juni 1964- angeforderte Gutachten des 
S ta a tsre ch ts le h re rs  P ro f .  D r. M arcel Bridel zum 

S ch lu ss ,  "dass die Einführung eines Zivildienstes und 

damit verbundene Befreiung der D ienstverw eigerer vom 

M ilitärdienst dem Wortlaut und dem Sinn der Bundes
verfassung widersprechen würde" (BR 1/8). Mit 

grossem Mehr schloss sich der Nationalrat in der 

Frü h jah rssess ion  1967 d ieser  Auffassung an, indem 

er  Nichteintreten auf diese parlamentarische Initiative 
b e s c h lo s s .

Gleichermassen ermöglicht auch die verfassungsrecht

lich garantierte Glaubens- und Gew issensfreiheit keine 
Entbindung von der Erfüllung bürgerlicher Pflichten. 

Fleiner/Giacometti (Schw eizerisches Bundesstaats

recht Ausgabe 1976, S e ite  332 ff):

"F e r n e r  wird der Einzelne in der B e stä ti
gung seiner Glaubensansichten nach aussen 
auch in der Weise eingeschränkt, dass er 
die öffentlichrechtlichen Pflichten, durch die 
er  zu einem positiven Handeln angehalten 
wird, auch dann zu erfüllen hat, wenn deren 
Erfüllung ihn in Konflikt mit seinen relig iösen  
Ueberzeugungen bringt. Dies wird in der 
Bundesverfassung noch ausdrücklich vorge
schrieben , indem Art. 4-9 Abs. 5 BV be
stimmt, dass die Glaubensansichten nicht von 
der Erfüllung der bürgerlichen Pflichten ent
binden. So hat der Wehrpflicht auch die P e r 
son zu genügen, der ihr Glaube das Waffen
tragen verbietet. . . "

Gutachten
Bridel

F le in e r /
Giacometti
Bundesstaatsrecht

A rt. 49 Abs. 5 BV

Es sind in der Zwischenzeit keine wesentlichen 

Gründe bekannt geworden, welche es rechtfertigen
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würden, durch Annahme von Abs. 5 Art. 18 BV 
das Prinzip der Rechtsgleichheit (A rt. 2 BV) 

zu verletzen.

2 .2 .  Schwächung der Wehrkraft

Schon bei der Behandlung der sogenannten "Z iv il-  

dienstpetition" Amberg/Cérésole/ von Greyerz/

Ragaz stellte  der Bundesrat im September 1924 in 
einem umfassenden Bericht an die Bundesver

sammlung unmissverständlich fest ,  "die Behaup

tung der Unabhängigkeit des Vaterlandes stehe an 

der Spitze a ller  Aufgaben, die der Bund nach der 

Verfassung zu erfüllen h a b e ."  Eine Aenderung der 

bestehenden Ordnung müsste eine "nicht zu veran t

wortende Schwächung der Wehrkraft" zur Folge 

haben. Und sch liesslich  se i auch damit zu rechnen, 

dass mit dem "Wegfall der unbedingten Wehrpflicht 
eine B resch e  in das bestehende System geschlagen" 

würde, die von den "Armeegegnern zu weitern E in 

brüchen in das Gefüge des H eeres" ausgenützt werden 

könnte (BR 1/7).

Den gleichen entschiedenen Standpunkt vertrat die 

Landesregierung gegenüber der Motion von NR 

O ltram are, die 194-6 eingereicht wurde und an S te lle  
der Bestrafung der Dienstverw eigerer einen Z iv il

dienst postulierte. Auch dieser V orstoss wurde vom 

Bundesrat aufs entschiedenste bekämpft - und zwar 

nicht nur im Hinblick auf die mangelnde verfassungs

rechtliche Grundlage, sondern auch vor allem deshalb, 
weil sie "auch eine gefährliche Schwächung des Wehr- 

willens und damit der Landesverteidigung" bewirken 

müsste (BR 1/8).

Zivildienst - 
Petition 
Amberg + Co.

Motion
NR Oltramare
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Neben den bereits erwähnten rechtlichen Ueber- 

legungen sind es also vor allem militärpolitische 

Argumente, welche bis anhin der Anerkennung eines 

Zivildienstes als Form der Wehrpflichterfüllung 

entgegenstanden. Zu Recht hält dazu der Bundesrat 

(BR 1/10) fes t ,  die Wehrpflicht im Sinne der M ilitä r 

dienstpflicht sei "in  der Schweiz in einer langen ge

schichtlichen Entwicklung entstanden. Die schw eize
r isch e  Tradition erblickt in der Militärdienstpflicht 

eine der vornehmsten Bürgerpflichten. Demnach ist 

jeder taugliche Schw eizer verpflichtet, an der V e r 

teidigung der Heimat gegen Bedrohung von aussen 

mitzuwirken. Diesem Dienst an der nationalen Ge

meinschaft soll sich  kein Schw eizer entziehen. Wer 
die Vorzüge des Lebens in Frieden und Freiheit  g e

ni esst^soUau^l^seÜTÆ nBertra^a^id^Bew^hxur]^ 

d ieser Werte le isten . Diese Aufgabe wird bei uns 

nicht einer geworbenen und bezahlten Berufsgruppe 
übertragen, sondern is t  allen hierzu tauglichen 

Bürgern auf er  legt. "

Nachdem keine wesentlichen Tatbestände geltend g e
macht werden können, die hinlänglich begründen wür

den, dass d ieser k lare staats-  und militärpolitische 

Standpunkt der Landesregierung in den letzten Jahren 

seine innere Berechtigung verloren  hätte, ist nun 

keineswegs einzusehen, weshalb der Bundesrat 1973 

die Münchensteiner-Initiative als Lösung der D ienst

verw eigererfrage grundsätzlich begrüssen konnte. 

Diese Haltung is t  um so unverständlicher, als der 

gleiche Bundesrat in seinem B ericht an die Bundes

versammlung vom nämlichen Jahr (BR 1/10) festhielt, 

ein w eiteres Argument, "das zugunsten der Heran-

M ili tär poli tische 
Argumente
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ziehung a lle r  tauglichen Briiger zum M ilitärdienst" 

sp reche, liege in den Bestandesproblemen u nserer 

Armee. "U nsere M iliz a rm ee ", so ste llt  er  in die

sem Zusammmenhang fe s t ,  " is t  auf eine grösstmög- 

liche numerische S tärk e  angewiesen. Diese e r 

laubt e s ,  Unterschiede in der Ausbildung und der 

materiellen Rüstung, die wir im Vergleich zu 
B e ru fs-  oder Aktivarmeen immer haben werden, 

einigerm assen auszugleichen. S e it  einigen Jahren 

begegnen wir jedoch immer g rösseren  Sch w ierig 

keiten, um der Armee die reglem entarischen S o l l 

bestände zur Verfügung zu ste llen ; einige Form a

tionen weisen heute bereits  deutliche Unterbestände 
auf. Da die sinkenden Geburtenzahlen eine weitere 

Verschärfung der Bestandeskrise  befürchten lassen , 

is t  die Armee darauf angewiesen, möglichst alle taug

lichen Wehrpflichtigen zu erfassen  und Ausfälle 

g rösseren  Umfanges zu vermeiden. "

Tatsache is t ,  dass bereits  heute schon bei den 

Panzertruppen der U ebertritt von Auszug zur 
Landwehr wegen Bestandeslücken teilw eise hinaus - 

geschoben werden muss. Und ebenso kann nicht b e

stritten  werden, dass diese Bestandeslücken, wie 
auch in der Debatte im Nationalrat um das "Leitbild  
80" unwidersprochen festgehalten wurde, gegen Ende 

der neunziger Jahre spürbares Ausmass annehmen 
werden.

Um in dieser Hinsicht ein zuverlässiges Bild von 

den tatsächlichen Relationen zu gewinnen, müssen 

diese Feststellungen mit der Tatsache konfrontiert 
werden, dass nach den Erfahrungen im Ausland 
jede Erleichterung des U ebertrittes zum Zivildienst

B estandes- 
Probleme

Leitbild 80
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die Zahl der M ilitärdienstverw eigerer sofort stark 

ansteigen lä ss t .  Und da keine Gründe vorliegen, 

die vermuten Hessen, diese ausländischen E rfa h 

rungen würden auf unser Land nicht zutreffen, 

muss rea lis t isch erw eise  diesem Aspekt des Z iv il

dienstes gerade in der Schweiz grösste  Beachtung 

geschenkt werden (siehe auch Ausführungen auf 

S e ite  30).

2 .3 .  Vorgeschlagene Lösung ist  nicht praktikabel

Allein schon diese Einwände würden genügen, um 

der vorgeschlagenen Lösung der Dienstverwei
gererfrag e  den Kampf ansagen zu müssen. Neben 

den staatsrechtlichen und militärpolitischen 

Aspekten muss der vorgeschlagene Abs. 5 von 
Art. 18 BV aber auch deshalb abgelehnt werden, 

weil die damit angestrebten Massnahmen gar nicht 

praktikabel sind.

ln diesem Zusammenhang müssen vor allem folgen

de Tatsachen in Betracht gezogen werden:

2 .3 .  1 Fragwürdige Unterscheidung der Motivierung

Nach dem Wortlaut von Abs. 5 Art. 18 BV 

wird die Legitimität, Zivildienst statt M ili

tärdienst zu le isten , nur den e th isc h -re l ig i

ösen D ienstverw eigerern zugesprochen.

Diese Trennung in der Motivierung zwischen 

eth isch-re lig iösen  e in erse its  und politischen 

Beweggründen hat zwangsläufig zur Folge, 

dass in der P rax is  diese Unterscheidung tat-

Motivierung
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sächlich auch vorgenommen werden muss.

Und da sowohl vom Bundesrat wie auch im 

Parlament immer wieder festgehalten wurde, 

auf keinen F a ll  eine fre ie  Wahl zwischen 

M ilitär-  und Zivildienst zuzulassen, muss 
diese Unterscheidung so gründlich als mög

lich vorgenommen werden. Die mit d ieser Auf

gabe betrauten Fachleute müssten also r ich tig 

gehende S ee len - und Gewissensforschung be

treiben , um überhaupt fests te llen  zu können, 

welcher Art die Motive zur Ablehnung des 

Waffendienstes sind und ob tatsächlich als 

derart tief verwurzelt betrachtet werden 

müssen, dass glaubwürdigerweise von einem
"Gewissenskonflikt" gesprochen werden könnte . Gewissenskonflikt

2 . 3 . 2  Gewissensprüfung gewährleistet keine k lare Trennung

Die P rax is  zeigt nun aber eindeutig, dass diese 
notwendige Objektivität bei der Gew issens- 
erforschung - soll s ie  überhaupt gerecht und 

damit verantwortbar sein - gar nicht erre ich t

werden kann. D .h . :  eine Gewissensprüfung Gewissensprüfung

zur klaren Trennung und ebenso klaren Identi
fikation der wahren Motive eines D ienstver

w eigerers ist schlechterdings unmöglich.

Damit ist auch gesagt, dass die vorliegende 

Formulierung von Abs. 5 A rt. 18 BV in keiner 
Weise tauglich w äre, das Problem der D ienst

verweigerung in gerechter  und verantw ortbarer 
W eise zu lösen.



Diese entscheidende Feststellung muss se lb s t

verständlich belegt werden. Dazu sind folgende

Feststellungen zu machen:

2. 3. 2. 1 ln der TV -Sendung vom 2 2 .4 .  76 über 

die Frage der Dienstverweigerung 

ste llte  Waffenplatzpsychiater Thun,

D r. Alfred Stucki, eindeutig f e s t , 

das Gewissen des Menschen sei nicht 

e r fo rs c h b a r .

2 . 3 . 2 . 2  Als Sp rech er  seiner Fraktion erk lärte  

am 3 0 .9 .7 6  im Nationalrat der S o z ia l

demokrat Gerwig: "D er Begriff  des 

Gewissens is t  unteilbar aus seiner 

Definition h e ra u s . "

2 .3 .  2 . 3 Die vom Nationalrat in der H erb st
session  1976 mit 92 : 86 Stimmen be

schlossene Fassung (Antrag Condrau/ 

Dürrenmatt: "Wem das Gewissen jede 

Anwendung von Gewalt verbietet, 

le is te t  einen gleichwertigen zivilen 

E rsatzd ien st. Das Nähere bestimmt 

ein Bu n d esgesetz .")  is t  in e r s te r  Linie 
Ausdruck des Unvermögens, die Ge

w issensfrage iu ristisch  eindeutig zu 

fassen , ln ihm widerspiegelt sich die 

Gegensätzlichkeit in der Auffassung, 

ob das Gewissen tatsächlich teilbar 
se i in eine e th isch -re lig iöse  und eine 

politische Komponente oder ob nur von 

politischer Ueberzeugung gesprochen

Waffenplatz - 
psychiater

S P  - Fraktion

Antrag Condrau/ 
Dürrenmatt
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werden könne. Aus d ieser ausge

dehnten Kontroverse muss zumin

dest der Schluss gezogen werden, 

dass in d ieser Frage keine einheit

liche Auffassung besteht und dass dem

zufolge jede Lösung, die auf der um
strittenen B asis  der G ew issenserfor

schung beruht, in der praktischen An

wendung niemals befriedigen könnte.

Konsequenz aus d ieser Situation wäre - 

um Ungerechtigkeiten zu vermeiden - 

unweigerlich eine möglichst extensive 

Handhabung der Gewissensprüfung, die 

praktisch einer fre ien  Wahl zwischen F re ie  Wahl 

M ilitär- und Zivildienst gleichkäme, 
ohne dass sie  vom. Gesetzgeber ausdrück

lich ermöglicht würde. Nach einigen 

Jahren P ra x is  wäre es dann nur noch ein 

kleiner S c h r it t ,  den bestehenden Zustand 

gesetzgeberisch  zu sanktionieren.

2 . 3 . 2 . 4  Beisp iel Bundesrepublik Deutschland

Hier is t  die Gewissensprüfung während Gewissensprüfung
. . , , , , . , in der BRDeiniger Jahre durchexerziert worden.

Nach übereinstimmender Auffassung

sowohl der Regierungsparteien als

auch der oppositionellen Union is t  s ie ,

wie sie auch bei uns vorgesehen würde

(BR 11/16 ff), kein taugliches M ittel, um
die "echten" D ienstverw eigerer von den

"unechten" zu unterscheiden. S ie  is t

daher mit der neuen Wehrdienstnovelle,
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welche auf den 1. August 1977 in Kraft 

gesetzt wurde, wieder abgeschafft worden.

Der sozialdemokratische Abgeordnete

Biermann stellte  zur Begründung der

Abschaffung der Gewissensprüfung im

Deutschen Bundestag (20. 6 . 75) u .a .  fe s t :  Deutscher
Bundestag

Diese bisherig« Verfahrcnsrcgelung, die allein 
vom Antragsteller den Nachweis für (Ins Vorliegen 
einer Gewissensentscheidung forderte, legte die 
Entscheidung praktisch in das freie Ermessen der 
Prüfungsgremien. Die Ausübung dieses Ermessens 
hing dabei weitgehend von de? Zusammensetzung 
des jeweiligen PriifungsgremiuiTis ab, und das V er
fahren war deshalb" nach Tag und Ort sehr unter
schiedlich im Ausgang. Auch Stimmungen, festge
legte Ausgangspositionen, Vorurteile, unsichere 
Verfahrensweisen, unklare Fragestellungen ließen 
zunehmend den Eindruck willkürlicher Entschul
dungen entstehen. Es wurde aber auch deutlich, daß 
alle an solchen Verfahren Beteiligten oftmals über* 
fordert waren.

Es bestehen keinerlei Gründe, die 

auch nur im geringsten zur Annahme 

berechtigen, in der Schweiz würden 

positivere Erfahrungen mit der Gewis

sensprüfung gemacht. Dem Unvermögen, 

das Gewissen gleichsam am Röntgen

schirm sichtbar machen zu können, sind 

keine nationalen Grenzen gesetzt - so 

wenig es typisch schw eizerische K r ite 

r ien  gäbe, welche die Echtheit der Ueber- 
zeugung aus dem Grundsatz heraus "Du 

so lls t  nicht töten" eindeutig sichtbar 

machen würden. Es is t  im Grunde ge

nommen unverständlich, dass dieses 

Debakel der Gewissensprüfung in der

Bundesrepublik Deutschland, dem Land
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mit der "wohl grössten  Erfahrung 

in der Ausgestaltung des Zivildienstes"

( W eltwoche/23. 3. 77), hierzulande 
nicht s tä rk er  zur Kenntnis genommen 

und als Wegleitung für unsere Bemü

hungen herangezogen wird.

3. Wehret den Anfängen

Die T atsache , dass die vorgesehene Gewissensprüfung
kein taugliches und praktikables Instrument darste llt ,  um die

eth isch-re lig iö  motivierten von den politsch motivierten

Dienstverw eigerern klar zu trennen, müsste auch in der

Schweiz - um ungerechte Entscheide zu verhindern - innert

kurzer Zeit zu einer Entscheidungspraxis führen, die praktisch

einer fre ien  Wahl zwischen M ilitär-  und Zivildienst gleichkäme. F re ie  Wahl

Diese Befürchtung wird insbesondere durch folgende Punkte

bestärkt :

3. 1 Hypothetische Gewissensentscheidungen

Der Bundesrat (BR II019) ste llt  fest ,  dass für den 

Nachweis des Gewissenskonfliktes zwar strenge 

M assstäbe gelten sollten, "ohne dass dafür jedoch 

unerfüllbare Anforderungen gestellt  werden. Ein 

zwingender Beweis kann sicher nicht verlangt 

werden. Insbesondere hat die zu urteilende S te lle  

auch auf die besonderen Schwierigkeiten Rück

sicht zu nehmen, die dem Nachweis einer in der 

Zukunft liegenden, hypothetischen Gewissensent- 

scheidung eigen sind.

Die in der Natur der S a c h e  liegenden B e w e is - 

Schw ierigkeiten  dürfen s ich  nicht e in se it ig  zu
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Lasten des um Zulassung zum Ersatzd ienst nach

suchenden Wehrpflichtigen auswirken und ihn damit 

in einen Beweisnotstand bringen. .

Begriffe  wie "hypothetische G ew issensentschei

dungen" und "Beweisnotstand" sind nicht dazu an

getan, das Vertrauen in das vom Bundesrat vorge
sehene Beurteilungsverfahren zu stärken. Vielmehr 

zeigen auch s ie ,  dass die Frag e der Glaubwürdig

keit e iner Gewissensentscheidung einfach nicht 

schlüssig beantwortet werden kann und daher dem 

fre ien  Erm essen  der mit der Beurteilung beauf

tragten Personen einen viel zu grossen Raum l a s 

sen muss, als dass mit einiger S ich erh eit  gesagt 

werden könnte, die "Gefahr einer Lotterie"

(SP-A bgeordneter Biermann im Deutschen Bundes

tag/20. 6 . 75) wäre bei uns gebannt.

3. 2 Linke will Wahlfreiheit

Es kann nicht übersehen werden, dass starke 

Gruppierungen der politischen Linken schon heute 

die fre ie  Wahl zwischen M ilitär-  und Zivildienst 

anstreben. Dieses Postulat wird u . a . vertreten  

von der S P S  in ihrem Parteiprogramm, vom 

Schw eizerischen Gewerkschaftsbund, von den 

schw eizerischen Jungsozialisten und allen noch 

weiter links stehenden Gruppierungen; ebenso 
vom Schw eizerischen  Fried en srat und des 

Schw eizerischen Zweigs des Internationalen Z iv il

dienstes (SC I) .

Beweisnotstand

F re ie  Wahl

Unter der U eberschrift "Nein zur Zivildienst- 

Vorlage" publizierte das "V olksrecht" (2 4 .1 0 .7 7 )
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nachstehenden B ericht über die M itglieder

versammlung der Juso Schw eiz:

pd. Die M itgliederversammlung der 
Schweizerischen Jungsozialisten (Juso  
Schweiz) befasste sich am Sonntag in 
Bern vor allem mit dem Abbau der 
demokratischen Rechte, der Forde
rung nach einem wirklichen Zivil
dienst und dem neuen Berufsbildungs
gesetz, das in der Dezember-Session  
vom N ationalrat behandelt werden 
wird.

Die Ersatzdienstvorlage bezeichnen 
die Jungsozialisten als moralische 
Erpressung und skandalöse Missach
tung der Anliegen der Münchenstei
ner Zivildienst-Initianten». Die vom 
Parlament ausgearbeitete Ersatz
dienstvorlage diskriminiere die poli
tisch bewussten Dienstverweigerer, 
führe eine Gewissens-Inquisition in 
der Verfassung ein und lasse nur 
ethisch-religiöse Argumentationen zur 
Verweigerung des Kriegsdienstes gel
ten. Die Juso empfehlen deshalb am 
4. Dezember ein Nein zur sogenannten 
Ersatzdienstvorlage in die Urnen zu 
legen.

3 .3  Kirchliche K re ise  als Schrittm acher

Neben diesen politschen Gruppierungen stehen auch 

kirchliche K re ise  für eine fre ie  Wahl zwischen 

M ilitär-  und Zivildienst ein. So erk lärte  V o r
standspräsident P fr .  D r. Walter S ig r is t  in seinem 

E ini eitungs votum an der Abgeordnetenversamm

lung des Schw eizerischen Evangelischen K irchen

bundes in Genf vom 16. /17. Juni 1975, "die Kirche 
hätte sich einzusetzen für Friedensforschung, 

gegen die Fo lter  und für D ienstverw eigerer" 

(N ZZ/20.6 .75/140).

K irchliche K reise  
als Schrittm acher

Schw eiz. Evange
lisch er  K irchen
bund

D ieser Kirchenbund setzt sich schon se it 1947 

für die Schaffung eines Zivildienstes ein und
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würde es nach wie vor begrüssen, "wenn im 

Zuge der fälligen Totalrevision der Bundesver

fassung auch A rt. 18 Abs. 1 in dem Sinne neu 

formuliert würde, dass dem Schw eizer Bürger die 

fre ie  Wahl ü berlassen  b lieb e , M ilitär-  oder Z iv il

dienst zu le is te n ."

Im Bericht 4- des Institutes für Sozialethik des 

Schw eizerischen Evangelischen Kirchenbundes 
"Militärdienstverweigerung aus Gewissensgründen" 

(herausgegeben von der Theologischen Kommission 

des Schw eizerischen Evangelischen Kirchenbundes) 

wird (auf S e ite  4) ausdrücklich festgehalten: "Mit 

der Schaffung eines Zivildienstes im Sinne der 

'Initiative Münchenstein' wäre das Problem e rs t  

halb gelöst. . . "

Unter dem Stichwort "D er Gewissenskonflikt" wird 

in der nämlichen S ch rift  (S e ite  9) festg este llt :

"B e i  den Verfahren wegen M ilitärdienstverw ei

gerung sollte also die Untersuchung der F ra g e ,  

ob der V erw eigerer, wenn er  M ilitärdienst 

leisten müsste, in eine 'schwere S ee len -  oder 
Gewissensnot' geraten würde, total ausgeschal

tet werden. "

Solche und ähnliche Begehren würden zweifellos 

auch bei der Beratung über die Ausführungsge

setzgebung vorgebracht werden. Auch aus dieser 

Feststellung ist  k lar ers ich tl ich , dass mit einer 

Annahme des revidierten A rt. 18 BV die Dienst

verw eigererfrage keineswegs aus dem innenpoli-

Theologische
Kommission

tischen Spannungsfeld verschwinden würde. Im
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Gegenteil: ein e rs te r  S ch r itt  müsste zwangs

läufig zu einer noch heftigeren Kontroverse füh

ren , da damit e r s t  die Möglichkeit gegeben w äre, 

den weitern S ch r it t  in Richtung Wahlfreiheit zu 

tun.

Bezeichnend für diese Situation is t  neben den 

Postulaten der Linksgruppierungen auf volle 

Wahlfreiheit wiederum die Feststellung im bereits  

erwähnten Bericht der Theologischen Kommission 

(S e ite  10): " . . .  Weder soll die M ilitärdienstver

weigerung aus relig iösen  oder ethischen Gründen 

p riv ileg iert,  noch soll die M ilitärdienstverw eige

rung aus politischen Gründen benachteiligt werden. "

Noch deutlicher wird diese Organisation in dem am

2 7 .1 0 .7 7  publizierten Pressecommuniqué folgenden 

Inhalts :

Zürich, 27. Okt. (sda) Der Vorstand  des 
Schw eizerischen  Evangelischen K irchenbundes  
setzt sich für die Zivildienstvorlage ein. In einem 
R undschreiben  an die Mitgliedkirchen stellt er 
fest, die Verankerung des Grundsatzes eines zivi
len Ersatzdienstes in der Verfassung komme einem 
Durchbruch der bestehenden Ordnung gleich. 
G egen  die Vorlage spricht nach Ansicht des K ir
chenbund Vorstandes zwar die Tendenz, das G e
wissen in verschiedene Teilbereiche aufzuspal
ten, und die Tatsache, dass damit das Dienst- 
verweigererproblem nur teilweise gelöst werde. 
Dennoch wögen die Gründe für eine Annahme 
mehr als jene dagegen. Zugunsten  der Vorlage 
spreche, dass das Kriterium der schweren Gewis
sensnot zugunsten religiöser und ethischer G e
wissensgründe fallengelassen wurde, dass die Prü
fung der Gewissensgründe einer zivilen Kommis
sion übertragen werde und dass der Begriff «ethi
sche Gewissensgründe» einer Weiterentwicklung 
fähig sei. Eine allfällige Verwerfung könne zudem 
als ein Verdikt des Schweizervolkes gegen den 
Gedanken eines Ersatzdienstes ausgelegt werden.

Durchbruch der
bestehenden
Ordnung
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Richtigerw eise wird in d ieser Stellungnahme des 
Kirchenbundes von einem "Durchbruch der be

stehenden Ordnung" gesprochen und im weitern 

festg este llt ,  dass mit dem vorliegenden V e rfa s 

sungsartikel das Dienstverweigererproblem "nur 

teilweise gelöst w erde". Im Gegensatz zum Bundes- 

ra t  glaubt jedoch der K irchenrat, "dass das 

Kriterium der schweren Gewissensnot zugunsten 

re lig iö ser  und ethischer Gesinnungsgründe fa llen

gelassen wurde . . . "  Hier besteht offensichtlich 

ein wesentlicher Widerspruch, wird doch in der 

Botschaft des Bundesrates (BR 11/19,20) ausdrück

lich von "Gewissenskonflikt" gesprochen, der "echt 

und ernst" sein  müsse, um die Schwierigkeiten 

beim Nachweis d ieser Konfliktsituation zu ü ber

winden. Dagegen is t  in theologischen K reisen  

d ieser Tatbestand des "Konflikts" offensichtlich 

bereits  ausgelöscht worden, um sich umso e i l fe r 
tiger an die "Weiterentwicklung" des Begriffs 

"ethische Gewissensgründe" zu machen.

In einem Rundschreiben an seine Mitglieds - 

kirchen führt der Vorstand des Schw eizerischen

Evangelischen Kirchenbundes näher aus:
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Kirchenbund für Zivildienst- 
vorlage vom 4. Dezember
Lieber ein Schritt vorw ärts als nichts

(epd) «Wir sind der Meinung, dass die Gründe 
für die Abstimmungsvorlage über die Schaffung 
eines zivilen Ersatzdienstes stärker ins Gewicht 
fallen als diejenigen gegen die Vorlage. Dies be
deutet, dass wir für ein Ja  am 4. Dezember ein- 
treten.» Zu diesem Schluss gelangt der Vorstand 
des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbun
des in einem Rundschreiben an seine Mitglieds
kirchen. Der Kirchenbundvorstand legt Wert auf 
die Feststellung, dass er seine Stellungnahme al
lein verantworte und dass diese der Linie ent
spreche, welche der Kirchenbund seit 1947 im
mer eingehalten hat.

In seinem Schreiben wägt der Kirchenbund
vorstand die Gründe für und gegen die Abstim
mungsvorlage vom 4. Dezember ab, die bekannt
lich einen zivilen Ersatzdienst ins Auge fasst für 
Wehrpflichtige, die den Militärdienst aus religiö
sen oder ethischen Gründen nicht mit ihrem Ge
wissen vereinbaren können. Gegen die Vorlage 
spricht nach Auffassung des Kirchenbundvor- 
stands ihre Tendenz, das Gewissen in verschie- ; 
dene Teilbereiche aufzuspalten. «Wir können | 
dieses Verständnis des Gewissens nicht teilen.» 
Entweder sei die innere Verpflichtung für einen 
Menschen gegeben oder nicht; wenn sie da sei, | 
erfahre er sie als zwingend, ob sie nun religiös, j 
ethisch oder politisch begründet sei. Negativ 
falle auch ins Gewicht, dass die Vorlage das 

I Dienstverweigererproblem nur teilweise löst, 
j Dennoch stellt sich der Kirchenbundvorstand 

auf den Standpunkt, dass mehr Gründe für eine 
Annahme des Verfassungstextes sprechen. Viele 
Neuerungen in unserem Land seien schrittweise 
eingeführt worden, weshalb man bei der vorhan
denen Teillösung von einem normalen Vorgang 
sprechen könne. Eine allfällige Verwerfung 
könnte als ein Verdikt des Schweizervolkes ge
gen den Gedanken eines Ersatzdienstes ausgelegt 
werden, was die Lösung über Jahre  hinaus ver
zögern würde. Die Verankerung des Grundsatzes 
eines zivilen Ersatzdienstes in der Verfassung 
komme einem Durchbruch gleich und stelle da
her einen Fortschritt gegenüber der bestehenden 
Ordnung dar.

W eitere Vorteile der Vorlage erblickt der K ir
chenbundvorstand darin, dass das Kriterium der 
schweren Gewissensnot zugunsten religiöser und 
ethischer Gewissengründe fallengelassen wurde, 
dass die Prüfung der Gewissensgründe einer zi
vilen Kommission übertragen werde, in wel
cher auch ein Psychiater, ein Arzt oder ein Seel
sorger Einsitz nehmen können, und dass der B e
griff «ethische Gewissensgründe» einer W eiter
entwicklung fähig ist, wie dies bereits die Praxis 
der M ilitärgerichte in der Vergangenheit ange
deutet hat. Wenn auch vielen Stimmbürgern ein 
Entscheid nicht leicht fallen werde, so ist der 
Kirchenbundvorstand dennoch der Meinung,
«dass bei einer Abwägung der Argumente die j 
Gründe für die Vorlage schwerer wiegen».
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3. Initiative für einen "echten" Zivildienst

Der wohl schlagendste Beweis für diese 

These lä ss t  sich  aus der Tatsache ableiten, 

dass bereits  eine neue Initiative für einen 

"echten Zivildienst lanciert wird. "E cht" 

heisst  in diesem F a l le :  fre ie  Wahl zwischen 

M ilitär- und Zivildienst, und an S te lle  der 

Gewissensprüfung hätte lediglich der T atbe

weis zu treten . Das Pressecommuniqué vom

2 1 .1 0 .7 7  hat folgenden Wortlaut:

Für"echten"
Zivildienst

Zweite Initiative für 
Zivildienst kommt
Bern, 21. Okt. (SDA) Noch vor der Ab
stimmung über die Zivildienstvorlage 
am 4. Dezember wird mit der Unter
schriftensammlung für eine neue Zivil
dienstinitiative begonnen. In Bern hat 
sich dieser Tage das Initiativkomitee 
für einen echten Zivildienst ge
bildet. Dieses Komitee, in dem Kreise 
der Kirchen, der Linksparteien und der' 
Friedensorganisationen vertreten sind, 
wird sein Volksbegehren am Freitag, 
28. Oktober, offiziell lancieren. Der 
ausformulierte Verfassungstext fordert 
für die Zulassung zum zivilen Ersatz
dienst keinerlei Gewissensprüfung, son
dern lediglich den sogenannten T atbe
weis, d. h. die Bereitschaft zu einer län
ger dauernden Zivildienstleistung. 
Demgegenüber anerkennt die aus der 
Münchensteiner Initiative hervorgegan
gene Vorlage der Bundesversammlung 
nur Militärdienstverweigerer, die reli
giöse und ethische Gründe glaubhaft 
machen können.

Kirche/
Linksparteien/
Friedensorga-
nisationen

Tatsächlich  is t  am 2 8 .1 0 .7 7  die Lancierung 

d ieser Volksinitiative für "echten Z ivil

dienst" erfolgt. Die Agenturmeldung hat 

folgenden Wortlaut:
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Volksinitiative für 
«echten Zivildienst»
Bern, 28. Okt. (SDA) Nicht eine Prü
fung des Gewissens, sondern die Be
reitschaft zur Leistung eines länger 
dauernden Zivildienstes soll darüber 
entscheiden, ob ein Militärdienstverwei
gerer von der Wehrpflicht befreit wird. 
Dies fordert die am Freitag lancierte 
«Volksiniìiative für einen echten Zivil
dienst auf der Grundlage des Tatbewei
ses». Das Volksbegehren versteht sich 
als «positiver Gegenvorschlag» zur Er
satzdienstvorlage des Bundesrats, 
über die am 4. Dezember 1977 abge
stimmt wird.

Die neue Zivildienstinitiative geht aus 
von Persönlichkeiten, die den Kirchen, 
den pazifistischen  Strömungen der 
Schweiz und verschiedenen Parteien 
nahestehen oder angehören. Sie wurde 
in Bern von Felix  Lindenmaier, Basel, 
und weiteren Mitgliedern des Komitees 
vorgestellt und hat folgenden Wort
laut:

Die Bundesverfassung wird wie folgt
ergänzt:
A rtikel 18bis (neu)

Wer den Militärdienst verweigert, 
wir von der Wehrpflicht befreit, wenn 
er Zivildienst leistet. Der Zivildienst 
dauert anderthalbm al so  lang wie die 
Gesamtheit der verweigerten militäri
schen Dienste.

Zivildienst bezweckt die Förderung 
des Friedens, indem er dazu beiträgt, 
Ursachen gewaltsamer Auseinanderset
zungen zu beseitigen, menschenwür
dige Lebensverhältnisse zu schaffen 
und die internationale Solidarität zu 
stärken.

Der Zivildienst vollzieht sich im Rah
men öffentlicher und privater Organisa
tionen und Institutionen, die seinen 
Zielsetzungen entsprechen. Koordina
tion und Aufsicht obliegen dem Bund.

Die Ausführung dieses Artikels ist 
Sache der Bundesgesetzgebung. Die 
Annahme dieser Initiative ersetzt den 
Entscheid von Volk und Ständen vom 
4. Dezember 1977 über den Bundesbe
schluss vom 5. Mai 1977 betreffend die 
Einführung eines zivilen Ersatzdienstes.

Tatbeweis statt 
Gewissensprüfung
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In der NZZ (2 9 .1 0 .7 7 )  wird die neue Zivildienst- 
Initiative folgendermassen kommentiert:

Das In itiativkom itee  rekrutiert sich aus den 
bekannten pazifistischen  und ähnlich  gelagerten  
O rganisationen, aus kirch lichen  K reisen  und V er
tretern der politischen  L in ken , will sich aber als 
ein Gremium von Einzelpersönlichkeiten verstan
den wissen, solange sich die ihm nahestehenden 
Gruppierungen nicht offiziell engagiert haben. 
R eg ion a le A ktion skom itees  sind im Aufbau' be
griffen. Zu der im Initiativtext nur vage um
schriebenen Tätigkeit zur Förderung des Frie
dens, in der sich die Opferbereitschaft der 
Mifitärdienstverweigerer als «Tatbeweis» korikre- 

. {feieren soll, wird, auf die Möglichkeiten für einen 
’zi^nen Ersatzdienst verwiesen, die der Bundesrat 
fiV Opiner Botschaft zur M ünchensteiner Initiative 
umrissen hat. Darüber hinaus werden von den 
Initianten aber auch Tätigkeiten in einer pazifi
stischen Organisation für den «Tatbeweis» als 
ausreichend erachtet.

Das b efrem d en d e  V orgehen , eine neue Volks
initiative vor dem auf den 4. Dezember ange
setzten Volksentscheid über die Verfassungsvor
lage zum gleichen Gegenstand zu lancieren, 
begründen die Initianten unumwunden mit der 
Absicht, die Gelegenheit des Sammelns von 
Unterschriften vor den Abstimmungslokalen zu 
nutzen.

Der "Z ürcher Oberländer" (2 9 .1 0 .7 7 )  stellt  den Kommentar 

unter die bezeichnende U eberschrift "Katze aus dem Sack  

g e la s se n " , wobei vor allem die Feststellung am Schluss des 

Kommentars über die vorgesehenen "Einsatzmöglichkeiten" 
Beachtung verdienen:

Vor d em  E ntscheid  ü ber  d ie  V orlage vom  
4. D ezem ber stehend , hat sich  also ein  neues In 
itia tiv kom itee  dazu entschlossen , d ie  F lucht nach  
vorn e zu erg reifen . H inter ihm  so llen  a ls trei
b en de K ra ft  d er  In tern ation ale Z ivildienst, d ie  
In tern ation ale d er  K riegsd ienstgegner und d er  
Schw eizerische F rieden srat stehen . Im  In itiativ 
kom itee  haben  u nter an deren  d ie  N ationalräte  
V illard (soz, B ern) und C arobbio  (psa, Tessin) 
n ebst d er  W alliser N ationalrätin  N anchen  (soz) 
Einsitz genom m en. Auch A d olf Muschg, L iterat  
und sein es Z eichens eh em alig er  Z ürcher S tände-  
ratskan d idat d er  SP, figu riert au f d er  L is te  des  
K om itees  — nebst w eiteren , w en iger bekan n ten  
Personen  von  d er  lin ken  S eite  d es politischen  
Spektrum s.

Es sind a b er  auch P ersön lichkeiten  jlab e i, d ie  
im  politischen  Sinne n icht als notorische L in ks-  
E xponenten  ein gestu ft w erden  können. D iese 
sind m entalitätsm ässig  in  einem  pazifistischen
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C hristentum  verw urzelt sow ie A ntim ilitaristen  
aus aussch liesslich  eth ischen  U eberzeugungen. 
Einm al m ehr ist es  a lso in d er  F rage d er  S ch a f
fung ein es E rsatzdienstes fü r  M ilitärdienstver
w eig erer zu ein em  Schu lterschluss zw ischen  der  
allgem ein  politisch  engagierten  äusseren  L in ken  
und rein en  G esinnungsgegnern des  M ilitärdien
stes gekom m en.

Durch d ie  vorgesehen e grössere zeitliche B e la 
stung g lauben  d ie  In itianten  dem  E rfordern is, 
dass k e in e  fr e ie  W ahl der  b eid en  D ienstlei
stungsarten geboten  w erden  soll. G enüge zu tun. 
Das ist ein  Argum ent, das kon trovers b leiben  
wird. An d er  P ressekon feren z  w urde d ie K atze 
aus d em  S ack  gelassen : Es geh t den  Initianten  
nicht nur um  eine D ienstleistung in Spitälern  
od er  im  R ahm en  d er  E ntw icklun gsh ilfe in  fern en  
Ländern , sondern  v ie lm eh r auch darum , H ilfs
k rä fte  fü r  S ekretaria tsarbeiten  in ihren  O rgani
sationen  zu erhalten , d ie  vom  Staat einen  Sold  
beziehen , a lso fü r  s ie  gratis sind.

Hans Rudolf Böckli

4 . F r e ie  Wahl -  Ende Milizarmee

Nach diesen politischen und kirchlichen A b sich tser

klärungen kann nicht der geringste Zweifel darüber 

bestehen, dass nach einer allfälligen Annahme des 

neuen V erfassungsartikels 18 BV unverzüglich die 

fre ie  Wahl zwischen M ilitär- und Zivildienst ange

strebt würde. F re ie  Wahl h e isst  aber nichts anderes 

als Ende der M ilizarm ee. Wie bereits ausgeführt 

wurde ( 2 .2 :  Schwächung der W ehrkraft), hat der 
Bundesrat bis zur Einreichung der M ünchensteiner- 

Initiative ein Sonderstatut für Dienstverw eigerer 

immer und vor allem mit der Begründung abgelehnt, 

dass eine Aenderung der bestehenden Ordnung eine 

"nicht zu verantwortende Schwächung der Wehrkraft" 

zur Folge haben müsste.

Es können 1977 keine ernsthaften Gründe angeführt 

werden, welche einen Meinungsumschwung in d ieser 

F ra g e ,  wie er offensichtlich auch im Bundesrat voll
zogen wurde, auch nur annähernd begründen könnte. 

Darüber können auch die Ausführungen vom EMD- 

Chef Gnägi nicht hinweg täuschen, der am 4-. Oktober 

1976 im Nationalrat u .a .  fes ts te llte :

F r e ie  Wahl contra  
M ilizarm ee

EM D -C h ef 
überzeugt nicht
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Bekanntlich hat der Bundesrat bis zur 
Münctiensteiner Initiative regelmässig die Auffassung ver
treten, dass unser schweizerisches Verfassungsrecht, aber 
auch die hergebrachten Traditionen und m ilitärischen Be
dürfnisse die Erfüllung der W ehrpflicht des diensttaugli
chen Schweizer Bürgers in der Armee, also als M ilitär
dienst, verlangt. Angesichts dieser Rechts- und Sachfrage 
hat der Bundesrat im Einvernehmen mit den eidgenössi
schen Räten diese Vorschläge für eine grundsätzliche 
Neuordnung des Dienstverweigererproblem s regelmässig 
abgelehnt. Er hat sich darauf beschränkt, die s tra frechtli
chen Folgen der Verurteilung von Dienstverweigerarn nach 
Möglichkeit zu m ildern..  .
Von dieser ablehnenden Haltung ist der Bundesrat in sei
ner Botschaft vom 10. Januar 1973 zur Münchensteiner In
itiative erstmals abgewichen, indem er der Schaffung 
eines zivilen Ersatzdienstes unter bestimmten Vorausset
zungen zustimmte. Diese Wendung in dar Auffassung hatte 
vor allem zwei Gründe: Vorab ist festzustellen, dass das 
Militärdepartement bereits im Jahr 1970 ähnliche Bestre
bungen eingeleitet hat, wie sie in der Münchensteiner In
itiative enthalten sind.*- « .  Zum Zweiten aber 
auch deshalb, weil die Initiative eine Lösung vorsieht, die 
materiell vertretbar is t , . .
In der Grundkonzeption der Münchensteiner Initiative, wo
nach für echte Dienstverweigerer eine Ausnahme von der 
Militärdienstpflicht stipuliert werden soll, ist aber nicht nur 
eine Idee, sondern gleichzeitig eine grosse und schwere 
Problematik. Sie auferlegt den verantwortlichen Stellen die 
Verpflichtung, diesen echten Dienstverweigerer richtig zu 
erkennen bzw. ihn vom unrichtigen zu unterscheiden. Hie
rin liegt die entscheidende Schicksalsfrage der ganzen 
Vorlage: Wird es gelingen, einerseits die Kriterien, die für 
die Zulassung zum Zivildienst vom Wehrpflichtigen erfüllt 
werden müssen, richtig zu umschreiben? Das ist die eine 
Frage. Anderseits: Wird es möglich sein, diese Kriterien 
im Einzelfall zu erkennen und ihnen gerecht zu werden? 
Das sind moines Erachtens die zwei Grundprobleme, die 
sich heute stellen. Die Münchensteiner Initiative ist nur 
dann realisierbar, wenn es gelingt, dieses Kernproblem zu 
lösen. .  .
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Wie die unmissverständlichen Erfahrungen in der Bundes

republik Deutschland in der Zwischenzeit gezeigt haben, 

wie im National- und Ständerat wiederholt festgestellt  

wurde und wie auch Fachleute u rte ilen , is t  eben diese 

Kernfrage nicht zu lösen. Und deshalb hätte der Bundes

ra t auch im heutigen Zeitpunkt einer solchen Lösung der 

D ienstverw eigererfrage, wie sie mit der Münchenstei

ner - Initiative vorgezeichnet wurde, niemals zustimmen 

dürfen - solange er  gleichzeitig am Grundsatz der a ll-  

gemeinen Wehrpflicht uneingeschränkt festhalten will.

Die Befürchtung, dass die Einführung der nichtprakti

kablen Gewissensprüfung der e rs te  S ch r it t  zur Ab

schaffung der allgemeinen Wehrpflicht is t ,  is t  auch in 

der grossen Debatte um die Abschaffung der Gew issens- 

prüfung im Deutschen Bundestag vom 2 0 .6 .7 5  (siehe 
S e ite  11) zum Ausdruck gekommen. Damals ste llte  der 

wehrpolitische Sp rech er  der CDU/CSU-Fraktion,

D r. K rask e , unmissverständlich fe s t :  "Entgegen den 

Ausführungen des Kollegen Biermann geht es in d ieser 

Debatte um die faktische Abschaffung der allgemeinen 

Wehrpflicht. "

Die damals im Deutschen Bundestag zur Debatte ge

standene und gegen den Willen der CDU/CSU-Fraktion 

gutgeheissene Wehrdienstnovelle is t  vom Bundespräsi

denten wegen verfassungsrechtlicher Bedenken nicht 

unterzeichnet worden und damit auch nicht in Kraft ge

treten . Um diesen Einwänden Rechnung zu tragen, sind 

in der Zwischenzeit von der SPD /FD P-K oalition g e

wisse formelle Aenderungen vor genommen worden, 

welche die Notwendigkeit der Zustimmung des Bundes-

Kernfrage
ungelöst

Deutscher
Bundestag
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ra tes  (Länderkammer) au ssch liessen , am Fallen lassen  

der Gewissensprüfung jedoch kein Jota änderten.

Diese Wehrdienstnovelle is t  gegen den erbitterten  

Widerstand der CDU/CSU-Fraktion auf den 1.

August 1977 in Kraft gesetzt worden. Folge davon 

is t  eine rapide Zunahme der W ehrdienstverweigerer 

auf das S ieben- bis Achtfache der Quoten vor dem

1. August 1977. B e re its  werden in der Bundesrepublik 

Stimmen laut, welche die Anrufung jener Bestimmung des 

neuen W ehrdienstgesetzes verlangen, die eine W ieder

einführung der Gewissensprüfung verlangt, wenn das 

die "S icherste llung der Verteidigungsbereitschaft" e r 

fordert.

Zu welchen unhaltbaren Zuständen eine solche G esetz

gebung führt, geht mit a l le r  Deutlichkeit aus der Rede 

hervor, welche der bundesdeutsche Verteidigungs

minister Georg Leber am sicherheitspolitischen Kon
gress  der SPD-Bundestagsfraktion in Leverkusen vom

1 5 .1 0 .7 7  gehalten hat. Der renommierten T a g esz e i

tung "Die Welt" (1 7 .1 0 .7 7 )  können in diesem Zusammen
hang nachstehende Feststellungen Lebers entnommen 

werden:

Alarmierende 
Meldungen aus 
der BRD
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Leber besorgt: Bundeswehr hat 
bald zuwenig Wehrpflichtige

RÜDIGER MONIAC, Leverkusen
Bundesverteidigungsminister Georg 

Leber ist alarmiert über die zunehmen
de Zahl der Wehrdienstverweigerer. 
Auf einem sicherheifcspolitischen Kon
greß der SPD-Bundestagsfraktion in Le
verkusen sagte der Minister: „Wenn die 
Zahlen auf dieser Höhe bleiben und 
nach oben ausschlagen, ist nicht auszu
schließen, daß eine solche Entwicklung 
schon bald in die Gefahrenzone hinein
reicht, in der der notwendige Bedarf 
der Streitkräfte an Wehrpflichtigen in 
Frage gestellt ist.“

Nach dem Inkrafttreten der Wehr
dienstnovelle am 1. August, durch die 
die Prüfung der Gewissensentscheidung 
von Wehrdienstverweigerern stark ein
geschränkt wurde, schnellte die Zahl 
der jungen Männer, die sich zum Zivil
dienst melden, kräftig in die Höhe. Im 
Monat August wurden 7617 Wehrdienst
verweigerer registriert (im August 1976 
waren es 1029). Eine kurzfristige deutli
che Zunahme war nach der Einführung 
der faktischen W ahlfreiheit zwischen 
Wehrdienst und Zivildienst erwartet 
worden. Im September ging die Zahl 
der Verweigerer sogar wieder leicht zu
rück: 6746 (gegenüber 1562 im Septem
ber 1976).

Für den laufenden Monat Oktober 
wurde mit einer weiteren Abflachung 
der Kurve gerechnet. Entgegen dieser

Erwartung nimmt die Zahl der Wehr
dienstverweigerer aber wieder zu. Der 
Minister gab zwar nicht bekannt, in 
welcher Größenordnung sich die Kurve 
nach oben entwickelt, aber er ließ kei
nen Zweifel an seinem Willen, nötigen
falls eine im Gesetz vorgesehene 
Rechtsordnung in K raft zu setzen: Die 
Bundesregierung kann mit Hilfe dieser 
Rechtsverordnung die Prüfung der Ge 
Wissensentscheidung wieder einführen, 
falls der Bundeswehr qualifizierte Wehr
pflichtige fehlen sollten.

Verteidigungsminister Leber appel
lierte an die SPD, die Bundesregierung 
aktiv zu unterstützen, damit eine solche 
Maßnahme vermieden werden könne. In 
der Gesellschaft müsse der Boden ge
schaffen werden für das Verantwor- 
tungsbewußtsein, das die freie Ent
scheidung der Dienstpflichtigen letzt
lich nicht zur Schwächung der Landes
verteidigung ausschlagen könne.

Der Minister verwies auch darauf, 
daß dais Bundesverfassungsgericht Ende 
November über den Antrag der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion und einiger 
unionsgeführter Landesregierungen 
entscheiden will, die Wehrdienstnovelle 
für verfassungswidrig zu erklären. Da
bei werde es „nicht zuletzt auf die Zahl 
der Anträge und die Entwicklung an
kommen, die sich bis dahin abzeichnet“.

72 74 76 p  
^WELTil

In elf Jahren hat sich die Zahl der 
Wehrdienstverweigerer in der Bundes
republik fast verneunfacht.
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Bezeichnenderweise hat es neben dem Verteidigungsminister auch 

der S P D -F rak tion sch ef Herbert Wehner für notwendig erachtet, 

am wehrpolitischen Fachkongress der SPD in die gleiche Kerbe 

zu hauen, als er in einer äu sse rs t  scharfen Rede u .a .  festhielt: 

"W er nicht in der Lage is t ,  den Dienst in der Bundeswehr als Dienst 

am Frieden zu begreifen, hat seine Reifeprüfung als Sozialdemokrat 

nicht bestanden". Auf diese k lare Stellungnahme wird auch im nach

stehenden B ericht der NZZ ( 2 7 .1 0 .7 7 )  hingewiesen:

Folgen der Wehrdienslnovelle

Zunahme der deutschen Wehrdienstverweigerer
Besorgnis bei der SPD

K o. Bonn, 26. Oktober

Noch bevor die Karlsruher Verfassungsrichter 
Gelegenheit fanden, sich auf Antrag der Opposi
tion mit der seit 1, August gültigen W ehrdienst
n ovelle  auseinanderzusetzen, die praktisch jedem 

I dienstpflichtigen jungen Mann die freie Entschei- 
I  dung zwischen der Ausbildung zum Dienst mit der 

W affe oder der Ableistung eines zivilen Ersatz
dienstes bei sozialen und caritativen Einrichtun
gen lässt, ist die Diskussion um die von Anfang an 
heftig umstrittene Massnahme der Bonner Koali
tionsregierung wieder voll entbrannt. Dazu haben 
einmal die bekannt gewordenen Zahlen über eine 
sprunghafte Z un ahm e d er  W ehrdienstverw eigerer  
beigetragen, zum anderen aber Verteidigungsmini
ster L eb e r  selbst mit einer verständlicherweise 
vielbeachteten Rede vor den Teilnehmern eines 
wehrpolitischen Fachkongresses der SPD  am vori
gen Wochenende in Leverkusen bei Köln. Das der 
SPD-Fraktionsvorsitzende W ehner  dem Ressort
chef dabei auf seine bekannt vehemente Weise zu 
Hilfe kam, verstärkte die Oeffentlichkeitswirkung 
noch.

Sollten führenden Sozialdemokraten also be
reits wenige Wochen nach der Einführung der 
neuen wehrgesetzlichen Bestimmungen Bedenken 
gekommen sein, ob so viel Liberalität bei der Ent
scheidung für oder wider die Wehrpflicht alsbald 
die Verteidigungsbereitschaft der Bundesrepublik 
schwäche? Lebers Leverkusener Formulierungen 
legen diesen Schluss nahe, denn der Minister 
meinte, wenn die Zahl der Wehrdienstverweigerer 
auf der jetzigen Höhe bliebe und noch nach oben 
ausschlüge, dann sei nicht auszuschliessen, dass 
eine solche Entwicklung schon bald in die Gefah
renzone hineinreiche, in der der notwendige B e
darf der Streitkräfte an Wehrpflichtigen in F rag e  
gestellt sei.

Tatsache ist, dass die Zahlen der Wehrdienst
verweigerer allein in den Monaten August und 
September auf 14 000 emporschnellten, im ganzen 
Jahr 1976 waren es 36 000 gewesen. Die August

zahl des Jahres 1977 beträgt mit 7617 Wehrdienst
verweigerern ein Vielfaches der Vorjahreszahl für 
den gleichen Monat von 1029.

Für die prinzipiell nach oben gerichtete Ent
wicklung der Zahl derer, die sich für den Zivil
dienst entscheiden, müssen vielfältige Erklärungen  
herhalten. Lebers Pressesprecher sprach von der 
«Bugwelle», die sich zurzeit bemerkbar mache: 
Vor der mehrfach vertagten und immer wieder 
aufgeschobenen Entscheidung des Bundestages — 
Bundespräsident Scheel hatte aus verfassungs
rechtlichen Gründen eine Fassung des Gesetzent
wurfs vor Jahresfrist an den Bundestag zurückge
wiesen — hatten Tausende von Wehrpflichtigen 
darauf gewartet, sich nach den vereinfachten Be
stimmungen des neuen Rechts entscheiden zu 
können. Andere wiederum beeilten sich, ihren An
trag bald zu stellen, nachdem CDU und CSU sich 
für die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts 
entschieden. Wie die Karlsruher Richter votieren, 
ist nicht vorauszusehen; momentan jedenfalls ist 
die grosszügige Handhabe der Wehrdienstfrage 
geltendes Recht. Karlsruhe kann das neue Gesetz 
zwar für unvereinbar mit der Verfassung erklären. 
Dessen Ungültigkeit könnte sich aber nicht auf 
den zurückliegenden Zeitraum erstrecken.

Zur richtigen Analyse der Situation gehört 
wohl, dass Ort und Anlass der Reden Lebers und 
Wehners berücksichtigt werden: Beide sprachen 
vor Sozialdemokraten, und ihre Appelle richten 
sich an die Linken in der eigenen Partei, die dazu 
neigen, für die Wehrdienstverweigerung einzutre
ten. Leber hat klargemacht, dass die SPD nicht 
zulassen dürfe, dass das neue Gesetz sicherhcits- 
politische Interessen berühre. Und nach Wehners 
Auffassung hat, wer nicht in der Lage ist, den 
Dienst in der Bundeswehr als Dienst am Frieden 
zu begreifen, seine «Reifeprüfung als Sozialdemo
krat» nicht bestanden. Der SPD-Fraktionschef un
terstrich die G leichw ertigkeit von Wehr- und Zi
vildienst. Wie so vieles, was führende Sozialdemo
kraten in den letzten Wochen an Kritik vortrugen, 
war auch dies für den H ausgebrauch  der SPD be
stimmt.
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Den gleichen  Befürchtungen werden auch in einem B e r ich t  

der "Z ü rich se e -Z e itu n g "  (2 6 .1 0 .7 7 )  Ausdruck gegeben:

Bundeswehr: Steigende Zahl von Dienstverweigerern
Bonner Verteidigungsm inister befürchtet Konsequenzen

Von C hristian

Das seit dem 1. August dieses Jah res gültige 
neue W ehrpflicht- und Zivildienstgesetz hat 
anscheinend negative Auswirkungen auf die 
deutsche Bundeswehr. W ie der Bonner V er
teidigungsminister Georg Leber auf einer SPD- 
Konferenz zum Them a Verteidigungspolitik be
tonte, ist die Zahl der jungen M änner, die den 
M ilitärdienst verw eigern, höher, als m an ange
nommen hatte. Es sei zweifelhaft, ob es künf
tig noch genügend M ilitärdienstwillige gebe, 
um die zahlenmässige Stärke der Bundeswehr 
zu garantieren.

Das von den regierenden Sozialdemokraten 
und Liberalen gegen den Widerstand der opposi
tionellen Christdemokraten eingeführte neue Ge
setz bestimmt, dass jeder Dienstpflichtige unter 
Berufung auf sein Gewissen den Militärdienst 
verweigern und statt dessen Zivildienst leisten 
kann. Hierzu bedarf es nur einer schriftlichen 
Erklärung. Die bis zum 1. August obligatorischen 
Gewissenprüfungen wurden als unpraktikabel ab
geschafft, weil es nicht möglich sei, das mensch
liche Gewissen zu prüfen. Hierin sah die Oppo
sition eine Aufforderung zur M ilitärdienstver
weigerung. Sie äusserte schon früh die Befürch
tung, dass die allgemeine Dienstpflicht unter
graben werde. Ueber ihre Nichtigkeitsklage will 
das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am 
30. November entscheiden.

K räm er (Bonn)

ist Minister Leber hierzu früher gezwungen, als 
er erwartet hatte. Allerdings weist ein Spre
cher des Ministeriums darauf hin, dass die grosse 
Zahl von Anträgen zur Befreiung vom M ilitär
dienst mit der Furcht mancher Dienstpflichtiger 
Zusammenhänge, das Verfassungsgericht könne 
die alten Gewissensprüfungen wieder zum Obli
gatorium erklären. Eine zuverlässige Bilanz sei 
deshalb frühestens im Herbst 1978 möglich.

Ebenso wie die anderen Redner auf der SPD- 
Konferenz bekannte Leber sich zum Verfassungs
recht auf Militärdienstverweigerung aus Ge
wissensgründen, doch müsse sich die Partei ohne 
Zweideutigkeiten zur Bundeswehr und zur Ver
teidigung bekennen. Aehnlich argumentierte der 
SPD-Fraktionsvorsitzende H erbert W ehner, der 
ergänzte, in Westdeutschland seien Militärdienst 
und Zivildienst gleichermassen Dienst am Frie
den. Wenn es bei jungen SPD-Mitgliedern an
dere Vorstellungen über den Charakter der Bun
deswehr und die Bürgerpflicht zum Militärdienst 
gebe, dann hätten sie «ihre Reifeprüfung als So
zialdemokraten noch nicht bestanden». Ausnah
men seien nur aus Gewissengründen («ich betone, 
aus Gewissensgründen») legitim. In einer solida
rischen Bürgergemeinschaft dürfe niemandem er
laubt sein, sich zu drücken. Wehner sagte wört
lich: «Wehe einer Partei, die sich gewissen Lot
tergewohnheiten anpasst!»

Behält die Opposition recht?

Das Verteidigungsministerium und die Mili
tärexperten der Regierungsparteien hatten die 
Bedenken der CDU/CSU als übertrieben zu
rückgewiesen und daran erinnert, dass der Ver
teidigungsminister durch das neue Gesetz er
mächtigt wird, im Notfall die Gewissensprüfun
gen sofort wieder einzuführen, möglicherweise



Entscheidende Tatsachen

Nach diesen Ausführungen darf als feststehend b e

trachtet werden:

5 .1  Die Erfahrungen in der Bundesrepublik 

Deutschland zeigen eindeutig, dass die 

Gewissensprüfung kein praktikables Instrument 

d arste llt ,  um die nach dem neuen Abs. 5 von 

A rt. 18 BV notwendige Unterscheidung zwischen 

eth isch-relig iös motivierten und politisch motivier

ten Dienstverweigerern objektiv und gerecht v o r

zunehmen ("Das Gewissen ist nicht ju stiz iabel") .

5 .2  B e re its  heute schon sind starke Kräfte am Werk, 

um diese Unterscheidung im Zulassungsverfah

ren  zum Zivildienst zu eliminieren, d .h .  : um die 
fre ie  Wahl einzuführen.

5 .3  E s  besteht somit die ernsthafte Gefahr, dass 

nach einer Annahme des vorliegenden Bundesbe

schlusses über die Einführung eines zivilen E r 

satzdienstes wegen den mit der Gewissens prüfung 

verbundenen Ungerechtigkeiten sich eine Revision 

d ieser  Bestimmungen von Abs. 5 A rt. 18 BV im 

Sinne der Volks initiative für einen "echten Z iv il

dienst" geradezu aufdrängt. Bei realpolitischer 

Betrachtung dieser Entwicklung wäre es völlig 

töricht, anzunehmen, dass diese notwendige K or

rektur durch ersatz lose  Streichung von Abs. 5 

(d .h .  durch Herbeiführung des jetzigen Zustandes) 
erfolgen würde.

Gewissen is t  
nicht justiziabel

F re ie  Wahl

S ch r it t  zurück: 
unrealistisch
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5.4- Die Gefährlichkeit der zur Abstimmung gelangen

den Vorlage liegt also in der Kumulation begrün- 

det, die sich e in erse its  aus der Untauglichkeit der 

Gewissensprüfung und anderseits aus dem e r k lä r 

ten Willen k irch licher und politischer Gruppie

rungen, die fre ie  Wahl zwischen M ilitär- und Z iv il

dienst einzuführen, ergibt.

5 .5  Die Befürchtung, dass mit Annahme des zur Ab

stimmung gelangenden Bundesbeschlusses bereits 

auch der zweite S ch r itt  zur fre ien  Wahl getan 

werde, darf daher keinesfalls als übertriebene 

Schwarzm alerei abgetan werden.

5 .6  E s  gibt keinen einzigen Anhaltspunkt, der darauf 

schliessen  l ie s s e ,  dass nach Einführung der 

fre ien  Wahl in der Schweiz keine rapide Zunahme 

der Zuteilung zum Zivildienst erfolgen würde.

(Diese Zahl erhöhte sich beispielsw eise in 

Dänemark um das V ierfache, in der Bundesrepu

blik Deutschland um das S ieben- bis Achtfache).

5 .7  Objektiverweise kann eine solche Entwicklung nur 

richtig beurteilt werden, wenn sie  mit der T a t

sache konfrontiert wird, dass unsere Armee b e

re its  heute schon Bestandeslücken zu überwin

den hat. ln Anbetracht der geburtenschwachen 

Jahrgänge, die in den nächsten beiden Jahrzehnten 

zur Rekrutierung gelangen werden, steht fest ,  

dass sich diese Bestandeskrise  noch wesentlich 

verschärfen  wird. Wie in der Debatte im National

ra t  um das Leitbild 80 unwidersprochen dargelegt 

wurde, muss mit S ich erh eit  damit gerechnet werden, 

dass bereits  in den neunziger Jahren wesentliche

Gefährlich durch 
Kumulation

Keine Sch w arz
malerei

V erstärk ter  An
drang zum Zivil
dienst

Bestandeskrise
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Bestandeslücken bestehen werden.

5 .8  An der Pressekonferenz vom 2 8 .6 .7 6  über die 

Einführung eines zivilen Ersatzdienstes stellte 

EM D-Chef Gnägi fest :  "Mit der Einführung 

eines zivilen Ersatzdienstes betreten wir Neu- 

lan d ." Angesichts d ieser zweifellos unbestrit

tenen Tatsache muss bei der Beurteilung der 

künftigen Entwicklung in unserem Lande objek

tiverw eise davon ausgegangen werden, dass sich 

auch bei uns die Zahl der politischen Wehrdienst

verw eigerer vervielfachen würde. Im gleichen 

Sinne äu ss er  te sich  auch EM D-Chef Gnägi am

4-. 10. 76 vor dem Nationalrat:

"Die Erwartung, dass die Zahl dieser 
politischen D ienstverw eigerer voraus
sichtlich nur klein sein werde, vermag 
nicht zu überzeugen, denn es handelt 
sich um eine grundsätzliche F rag e .
Auch is t  anzunehmen, dass die Zahl an- 
wachsen würde, wenn einmal P rä z e -  
denzfälle vor lieg en ."

5 .9  Berücksichtigt man in diesem Zusammenhang, 

dass von den relig iösen  Dienstverw eigerern 

ein g rö sser  T e il  auch einen Zivildienst ab

lehnen würde (ca . 80 %) und berücksichtigt man 

zudem die Zahlen der Dienstverweigerung aus po

litischen oder ändern Gründen (siehe Tabelle im 

Anhang), so wird man auf Grund der Zahlen der 

letzten Jahre und der ausländischen Erfahrungen 

zum Schluss kommen müssen, dass bei Einführung

Gnägi :
Ersatzdienst = 
N euland

Gefahr der 
Präzedenzfälle
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der Wahlfreiheit jährlich  mindestens mit 

2 '000  bis 3 '000 Stellungspflichtigen zu r e c h 

nen wäre, welche den M ilitärdienst ablehnen 

würden. Das ergäbe allein für den Auszug und 

nach acht Jahren der Einführung eine Bestan- 

deseinbusse von rund 20'000 bis 25'000 Mann.

Einen solchen Aderlass könnte eine Milizarmee n ie 
mals verkraften. Das is t  offensichtlich auch die 

Auffassung des Bundesrates, der noch 1973 in 

seinem Bericht an die Bundesversammlung (BR 1/10) 

wörtlich festh ie lt :  "Da die sinkenden Geburtenzah

len eine weitere Verschärfung der Bestandeskrise 

befürchten la ssen , ist  die Armee darauf ange

wiesen, möglichst alle tauglichen Wehrpflichtigen 

zu erfassen  und Ausfälle g rösseren  Umfangs zu v e r 

meiden. "

Bedauerlicherw eise hat e r  aus d ieser richtigen 
Erkenntnis nicht die richtigen Folgerungen ge

zogen, weil damals mangels ausländischer E rfah 

rungen mit der Gewissensprüfung und der Einfüh

rung der Wahlfreiheit zwischen M ilitär- und Z iv il

dienst die Auswirkungen einer Zivildienst-Initiative 

offensichtlich noch gar nicht überblickbar waren.

Unverantwortbarer
Aderlass
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6. Einzige logische Konsequenz: Ablehnung der Zivildienst- 

vorlage

Die objektive Würdigung der unter Pkt. 1 - 9  von Kapitel 

5 dargelegten Tatsachen und Argumente kann nur zu 

einer entschiedenen Ablehnung der Zivildienstvor- 

lage führen. Diese Ablehnung kann um so eher verant

wortet werden, als

6 .1 .  die "echten" D ienstverw eigerer, d .h . die ta tsäch 

lich relig iös motivierten Wehrmänner (Jehovas 

Zeugen, Wiedertäufer e t c . ) ,  wegen ihrer Ableh

nung jeglichen Dienstes am Staat auch nach einer 

allfälligen Annahme von Abs. 5 A rt. 18 BV w eiter
hin m ilitärgerichtlich verurteilt werden müssten. 

Erfahrungsgemäss lehnen rund 80 % der relig iösen  

Dienstverw eigerer auch einen Ersatzdienst ab.

6 .2  die vorliegende Lösung nur für einen kleinen T eil 

von Dienstverw eigerern in Frag e  käme. B erü ck

sichtigt man die Tatsache unter Ziff. 6 .1  und zieht 

man in Betracht, dass nach der Fassung von 

Abs. 5 die politisch motivierten Dienstverw ei

g erer  wie die Gruppe "verschiedene Gründe" vom 

Zivildienst ausgeschlossen wären, so h iesse  das 

beispielsw eise für das Jahr 1976, dass von den 

367 Dienstverweigerern lediglich 52 für den Z iv il

dienst in F rage  gekommen wären. Wie angesichts 

d ieser Tatsache von einer "Lösung" der Dienst

v erw eigererfrage durch Zustimmung zu A bs. 5 

gesprochen werden kann, is t  völlig schleierhaft.

A bs. 5 wird 
"echten" DV 
nicht gerecht

A bs. 5 bringt 
keine Lösung
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6 .3  bereits  heute schon ein waffenloser Dienst 
möglich is t .  E r  kommt allen jenen Wehr- 

männern entgegen, welche aus ethisch

re lig iö ser  Ueberzeugung es ablehnen, einen 

angreifenden Feind töten zu müssen. Ihren 

Beweggründen wird weitgehend Rechnung ge

tragen, wie auch aus dem K reis schreiben des 

EMD vom 1 .6 .7 3  hervorgeht (siehe Anhang).

Es wird zweifellos möglich sein, den Bereich  

des waffenlosen Dienstes zu erw eitern.

6.4- eine Unterscheidung zwischen Sch w eizer-

bürgern mit "höherem" Gewissen (D ienstver

w eigerer) und dem Normalbürger (Wehrmann) 

unter allen Umständen vermieden werden muss. 

Will man am Grundsatz der allgemeinen Wehr

pflicht festhalten, so darf man unter keinen Um

ständen zu einer moralischen Diffamierung des 

militärdienstleistenden Staatsbü rgers als 

Schw eizer "minderen Gewissens" Hand bieten.

6. 5 dem Drückebergertum in keiner Art und Weise

Vorschub geleistet werden darf. Die Gefahr, dass 

mit dem vorgeschlagenen Abs. 5 Art. 18 BV den 

Dienstunwilligen Tür und Tor geöffnet werden 

könnte, kann in Anbetracht der Untauglichkeit 

der Gewissensprüfung objektiverweise nicht in 

Abrede gestellt werden.

6 .6  die Toleranz nicht dazu führen darf, dass Grund

sätze aufgegeben werden, welche unsere nationale 
Existenz gewährleisten. V erlören  wir diese natio

nale Unabhängigkeit, so wäre die Ausübung der 

christlich-hum anistischen Toleranz ohnehin mehr

Waffenloser Dienst 
bereits  möglich

Diffamierung des 
Wehr mannes

Vorschubleistung 
für D rü ck eb erg er

T oleran z  hat 
Grenzen
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als in Frage gestellt (A rt. 49/5 BV). (Siehe 

Fleiner/Giacometti 2 . 1 . )

6 . 7  völlig falsche Vorstellungen über die Einsatzmög

lichkeiten von Zivildienstpflichtigen bestehen. 

Namhafte Mediziner beispielsw eise lehnen deren 

Einsatz in Krankenhäuser entschieden ab. Ueber 

weitere Einsatzmöglichkeiten herrschen  völlig un

klare  Vorstellungen - vor allem dann, wenn von 

einem "gleichwertigen" Ersatzdienst gesprochen 

wird. Ob angesichts der Gefahren im M ilitärdienst 

überhaupt von einem "gleichwertigen" E r s a tz 

dienst gesprochen werden könnte, is t  zumindest 

fraglich .

Verhindert werden müsste vor allem, dass in einer 

späteren Phase - ähnlich wie in der Bundesrepu

blik Deutschland - die Zahl der Zivildienst

pflichtigen höher läge als diejenige der Zivildienst

stellen , d .h . , dass mangels Einsatzmöglichkeiten 

gar nicht alle Zivildienstpflichtigen zur D ienst

leistung eingezogen werden könnten. Solche Aus

sichten, sich um die Dienstleistung drücken zu 

können, müssten zwangsläufig zu einem noch s tä rk e 

ren Ansteigen der Zahl der Zivildienstwilligen 

führen.

6 .8  es geradezu als absurd bezeichnet werden muss, 

annehmen zu wollen, mit der Annahme des vorliegen

den Bundesbeschlusses sei die D ienstverw eigerer

frage in unserem Lande für alle  Zeiten unter den 

T isch  gewischt. Viel eher muss das Gegenteil e r 

wartet werden: mit einer Annahme würde diese 

S tre itfrag e  e r s t  recht angeheizt.

Fragwürdige
Einsatzmöglich
keiten

S tre itfrag e  wäre 
nicht beendet
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6 .9  sich hinter den Befürwortern eines möglichst unbe

schränkten Zivildienstes obskure Drahtzieher ver-  

bergen, denen es gar nicht um das Wohl der D ienst

verw eigerer geht, sondern um die zielbewusste und 

ideologisch motivierte Schwächung der Wehrkraft.

6 .1 0  F re ih e it  nie vereinbar ist mit Schwäche. Ein Rück

blick in unsere Vergangenheit zeigt, dass sich natio

naler Widerstand immer gelohnt hat und unser Staat 

nur dann fremden Mächten ausgeliefert war, wenn 

kein Wille mehr zur staatlichen Unabhängigkeit und 

zur kraftvollen Verteidigung der persönlichen F r e i 

heitsrechte vorhanden war.

7. Für einen verantwortbaren Zivildienst

Die Gegner des am 4. Dezember 1977 zur Abstimmung g e

langenden Bundesbeschlusses über die Einführung eines 

zivilen Ersatzdienstes plädieren keineswegs für die B e i

behaltung der jetzigen Situation. S ie  lehnen diese V o r

lage aber ab, weil sie  e inerse its  keine praktikable L ö 

sung der D ienstverw eigererfrage darste llt  und ander

se its  den Grundsatz der allgemeinen Wehrpflicht auf 

Verfassungsstufe durchlöchert. Jede verantwortbare 
künftige Lösung muss daher d erart konzipiert werden, 

dass sie  A rt. 18 BV nicht tangiert und allen echten 

Dienstverweigerern gerecht wird.

Drahtzieher im 
Hintergrund

Freih eit  oder 
Schwäche?



November 1977

Ergebnisse der Meinungsumfrage September 1977

1. Folgende Argumente gegen die Einführung eines zivilen
Ersatzdienstes werden akzeptiert von:

76 % "Die praktische Schwierigkeit, den echten Gewissensgrund 
im Einzelfall zu erkennen, ist sehr gross. Es besteht die 
Gefahr, dass Ehrliche nicht erkannt werden und Falsche 
durchschlüpfen."

69 % "Die Landesverteidigung ist nationale Notwehr und wider
spricht nicht dem christlichen Glauben; im Gegenteil, der 
Wehrfähige hat gegenüber den übrigen Bürgern eine Schutz
pflicht zu erfüllen."

62 % "Der Bürger kann nicht nur Rechte beanspruchen, sondern
muss auch die Pflicht, das Land zu verteidigen, erfüllen, 
wovon ihn Glaubensansichten und Gewissensnot nicht ent
binden . "

52 % "Die schweizerische Armee ist eine Friedensarmee, welche 
nur der Erhaltung des Friedens dient. Wer ihr seinen Bei
trag verweigert, schwächt unseren Frieden."

34 % "Der Zivildienst ist unnötig, da die Möglichkeit, waffen
losen Militärdienst zu leisten, schon besteht (Luftschutz, 
Sanität)."

28 % "Die Organisation und die Kosten sind zu hoch im Verhält
nis zur geringen Zahl der Zivildienstpflichtigen."

26 % "Die Einführung des Zivildienstes führt letztlich zu einer 
Rechtsungleichheit."

24 % "Der Zivildienst durchbricht den Grundsatz der allgemeinen 
Wehrpflicht und gefährdet die Bestände der Armee."

21 % "Die Einführung eines Zivildienstes könnte zu einer Unter
teilung in moralisch bessere und moralisch minderwertige 
Staatsbürger führen."

19 % "In der Vorlage ist jetzt zwar die Gewissensprüfung ent
halten, doch kann später auch auf diese verzichtet werden. 
Daher ist die Einführung des Zivildienstes nur ein erster 
Schritt in falscher Richtung."
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2. Gegen folgende - nach Priorität aufgeführte - Argumente
für die Einführung eines zivilen Ersatzdienstes sind Gegen
argumente in die Diskussion zu bringen:

2.1. "Die Einführung des Zivildienstes ist ein erster Schritt 
zur Lösung des Problems und erlaubt Dienstverweigerern 
aus Gewissensgründen dennoch den Dienst am Vaterland."

2.2. "Ein Zivildienst ist kein Ferienaufenthalt, er wird straff 
organisiert sein und harte Arbeit erfordern."

2.3. "Ein Land mit einer freien und christlichen Bevölkerung 
darf Dienstverweigerer, welche aus religiösen und ethischen 
Gewissensgründen handeln, nicht wie Kriminelle mit Gefäng
nis bestrafen."

2.4. "Die Wehrbereitschaft wird nicht gefährdet, wenn einer 
Handvoll Dienstverweigerern ein Zivildienst angeboten 
wird."

2.5. "Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist durch die Bundes
verfassung garantiert."

2.6. "Diese Lösung ist ehrlicher als der häufig begangene 
Aushebungsbetrug."

2.7. "Du sollst nicht töten", dieses steht über den staatlichen 
Gesetzen."

2.8. "Der Mensch, der nicht kämpfen, nicht töten kann und will, 
ist unbrauchbar als Soldat. Auf ihn ist im Ernstfall nicht 
zu zählen."

2.9. "Das Prinzip der allgemeinen Wehrpflicht ist durch die zahl
losen Ausnahmen, die Zehntausenden Vorteile gebracht haben, 
längst durchbrochen."

2.10."Die Schweiz ist bald das einzige Land, das keinen zivilen 
Ersatzdienst kennt."



Oktober 1977

Anzahl der Verurteilungen von Dienstverweigerern nach Gründen

Verschiedene Gründe Politische und
Dienstliche Gründe, Scheu vor der Anstrengung, weltanschauliche Religiöse 

Jahr gesundheitliche und berufliche Argumente u.a. Gründe Gründe Total

1 9 5 6 12 7 28 47

1 9 5 7 14 4 20 38

1 9 5 8 15 3 19 37

1 9 5 9 17 4 27 48

1 9 6 0 9 3 24 36

1 9 6 1 12 5 30 47

1 9 6 2 20 2 29 51

19 6 3 16 7 47 70

1 9 6 4 18 8 54 80

1 9 6 5 9 18 50 77

1 9 6 6 23 13 86 122

1 9 6 7 18 28 47 93

1 9 6 8 21 18 49 88

1 9 6 9 37 32 64 133

1 9 7 0 55 31 89 175

1 9 7 1 82 41 10 4 227

1 9 7 2 1 5 0 69 133 35 2

1973 2 2 8 71 15 1 4 5 0

1 9 7 4 2 3 5 70 2 4 0 545

1 9 7 5 234 59 227 52 0

1 9 7 6 1 5 1 35 18 1 367



EIDGENÖSSISCHES MILITÄRDEPARTEMENT  
DÉPARTEMENT MILITAIRE FÉDÉRAL  
DIPARTIMENTO MILITARE FEDERALE

826.1/72 5OO3 Bern, 1. Juni 1973

Kreisschreiben betreffend, die Behandlung der Gesuche 
um Bewilligung des waffenlosen Militärdienstes

Es besteht kein gesetzlicher Anspruch, den Militärdienst unbewaffnet 
zu leisten. Den Wehrpflichtigen, die den bewaffneten Militärdienst 
mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, im übrigen aber bereit 
sind, ihre militärischen Pflichten genau zu erfüllen, wird im Sinne 
eines Entgegenkommens gestattet, ein Gesuch um Bewilligung deB waf
fenlosen Militärdienstes zu stellen. Für die Behandlung der Gesuche 
ausgehobener Wehrpflichtiger gelten:

a. die Verfügung EMD vom 1 5. März 1958 betreffend Versetzung von 
Wehrmännern aus Gewissens gründen zu den Sanität struppen (SMA 792);

b. das Kreisschreiben EMD vom 1 4. Juli 1965 betreffend die Bewaffnung 
der Sanitätstruppen (SMA 951).

Liese Bestimmungen werden in den Ziffern 1 - 5  näher ausgeführt.

Die Behandlung der Gesuche von Stellungspflichtigen ist in den Wei
sungen der Sektion Heeresorganisatioh für die Aushebung geregelt.

1. Voraussetzung für die Bewilligung des waffenlosen Militärdienstes

Wehrpflichtige, die das Gesuch stellen, den Militärdienst waffen
los zu leisten, haben glaubhaft zu machen, dass sie aus religiösen 
oder ethischen Gründen durch den Einsatz von Waffen oder die darauf 
ausgerichtete Ausbildung in schwere Gewissensnot gebracht werden.

I

Sie haben demnach die gleichen Tatsachen glaubhaft zu machen, wie 
die Dienstverweigerer aus Gewissensgründen (Art. 81 Ziff. 2 MStG). 
Auf ein Gesuch, das aus politischen Gründen gestellt wird oder um 
sich die Unannehmlichkeiten des Waffentragens (z.B. Schiesspflicht 
ausser Dienst) zu ersparen, ist nicht einzutreten.

2. Einreichung der Gesuche um Bewilligung des waffenlosen Militär
dienstes

1Ausser bei der Aushebung können die Gesuche erst nach der Rekru
tenschule und nur in den drei ersten Tagen einer Dienstleistung 
eingereicht werden. Sie sind an den Einheits- bzw. Schul- oder Kurs
kommandanten zu richten, bei dem der Dienst geleistet wird.



-  2 -

Die Gesuche sind schriftlich einzureichen. Das Handeln aus 
religiösen oder ethischen Gründen in schwerer Gewissensnot 
ist glaubhaft zu machen:

a. durch eine persönliche Erklärung des Gesuchstellers, die 
von ihm zu unterzeichnen ist, und

b. durch Erklärungen von Vertretern weltlicher oder kirchlicher 
Behörden, religiöser Gemeinschaften oder anderer Personen, 
die den Gesuchsteller iti dieser Hinsicht zu beurteilen ver
mögen. Das können auch Verwandte, Arbeitgeber usw, sein, so
fern ihre Erklärungen Vertrauen verdienen und zu einer bes
seren Beurteilung der Persönlichkeit des Gesuchstellers bei
tragen .

3* Vorprüfung der Gesuche, Entscheidungsinstanz

Es ist zu erwarten, dass im persönlichen Gespräch in dienstlichem 
Rahmen viele Gesuchsteller zum Rückzug des Gesuchs und zur Leistung 
des bewaffneten Dienstes bewogen werden können. Die in Ziffer 2 
genannten Kommandanten haben daher mit den Gesuchsteilem eine per
sönliche Aussprache zu führen, wobei die eingereichten Unterlagen 
als Grundlage dienen. Sie können Gefälligkeitszeugnisse, nichts
sagende Erklärungen usw. zurückweisen und allenfalls eine Ergänzung 
der Unterlagen anordnen.

Die Kommandanten entscheiden jedoch nicht über die Gesuche. Wenn 
es'im persönlichen Gespräch nicht gelingt, die Gesuchsteller zum 
Dienst mit der Waffe zu bewegen, müssen die Gesuche zum Entscheid 
an den Oberfeldarzt weitergeleitet werden, der endgültig entschei
det. Den Gesuchen ist ein kurzer Bericht des Kommandanten über die 
Aussprache und ein Antrag für den Entscheid beizulegen. Ueber die 
Weiterleitung der Gesuche ist bei Dienstleistungen gemäss Schul- 
tableau der Ausbildungschef, bei Dienstleistungen gemäss Kurstableau 
der Kommandant des Armeekorps (der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen) 
auf dem Dienstweg zu orientieren.

4* Wirkung der Gesuche um Bewilligung des waffenlosen Militärdienstes

Bis zum Entscheid über ihr Gesuch haben die mit einer Waffe ausge
rüsteten und aiisgebildeten Gesuchsteller den Militärdienst ohne Ein
schränkung mit der Waffe zu leisten und die damit verbundenen Pflich
ten ausser Dienst zu erfüllen. Die Gesuchsteller dürfen sich z.B. 
nicht weigern, bei Schiespübungen im und ausser Dienst auf Mannsfi
guren zu schiessen. Wenn sie im Dienst einen entsprechenden Befehl 
nicht befolgen, sind sie wegen Ungehorsams au bestrafen. Sie sind zu 
entlassen, falls der Dienst gemäss der Verordnung über die Erfüllung 
der Instruktionsdienstpflicht wegen der Bestrafung mit scharfem 
Arrest nicht alp bestanden gilt.
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5. Versetzung nach Bewilligung des waffenlosen Militärdienstes

Wehrpflichtige, denen nach Vollendung der Rekrutenschule die 
Leistung des waffenlosen Militärdienstes bewilligt wurde, sind 
provisorisch zu den Sanitätstruppen zu versetzen. Ausgenommen 
sind die Angehörigen der Luftschutztruppen.

Provisorisch zu den Sanitätstruppen Versetzte, die wegen ihrer 
schlechten dienstlichen Führung die Vergünstigung des waffenlo
sen Militärdienstes nicht verdienen, können von der Entschei
dungsinstanz zur früheren Truppengattung zurückversetzt werden.

Dieses Kreisschreiben tritt am 15. Juni 1973 in Kraft.
Es ersetzt dasjenige vom 12. April 1972.

Verteiler (Versand durch EDMZ):
- alle Truppenkommandanten bis zur Einheit
- Instruktionsoffiziere
- Dienstabteilungen des EMD
- Militärbehörden der Kantone (für sich und die Kreiskommandanten)

Gnägi



E ID G. AKTIONSKOMITEE GEGEN DIE EINFUEHRUNG EIN ES  

ZIVILEN E R S A T Z D I E N S T E S

R e f e r e n t e n f ü h r e r

Ergänzung zu 5 . 9  ( S e i t e  31/32)

Armee ohne Wehrmänner?
Folgen des Pillenknicks

(sda) Als Folge ders anhaltenden Geburten
rückgangs in der Schweiz werden der Schwei
zer Armee 1985 bereits 10 000 Wehrmänner feh
len, zehn Jah re  später sorgar 45 000. Diese An
gaben sind einer Stellungnahme von Dr. Ernst 
Mörgeli, Pressechef des Eidgenössischen M ilitär
departements, in der neuen Ausgabe der Zeit
schrift «Pro» zu entnehmen.

( Z ü r i c h s e e  - Zeitung 4-. 11 .  77)


